
   

 

         

Sekretariat 
        Mirjam Schmitter 
        Kirchrain 2 
        5745 Safenwil 
 
        Telefon 062 797 09 22 
        info@kirche-safenwil.ch 
 
 
 
 

Benutzungsgesuch Kirchgemeindehaus 
 
 

Veranstalter, Kontaktperson: 
 

Name ______________________________________ Tel: _________________ 
 

Adresse ____________________________________ Natel: _______________ 

 
E-Mail ______________________________________ Geb.-Datum: _________ 

 
Datum: ____________________ Zeit: von__________ bis__________________ 

 

Zeit des Einrichtens: von – bis ____________________________________________ 
 

Zeit des Aufräumens: von – bis ___________________________________________ 
 

Anlass / Programm ____________________________________________________ 

 
Anzahl Personen: _____________________________________________________ 

 
Gewünschte Räumlichkeit: ______________________________________________ 

 

Gewünschte Mithilfe:  
 

O Hauswartin  von __________________ bis _________________ 
 
 

Alkoholausschank: 
 

O Ja (kein Alkoholausschank an unter 18-Jährigen erlaubt) 
 

O Nein 

 
 

        Wichtiger Hinweis: 

     Das Kirchgemeindehaus ist für maximal 100 Personen   
     ausgerichtet. (Feuerpolizeiliche Richtlinie) 



 

 

Entschädigung Kirchgemeindehaus: 
 

O Hauptsaalbenutzung für Safenwiler Kirchenmitglieder  200.00 Fr. 

 

O Hauptsaalbenutzung für Übrige      300.00 Fr. 

   

Saalbenutzung ist inkl. Küche, Abfallentsorgung und Einrichtung. 

Bei Mithilfe unserer Hauswartin oder Sigristin wird Ihnen einen Stundenansatz von 40.00 Fr. 

verrechnet. Ebenfalls bei zu starker Verschmutzung die eine Nachreinigung erforderlich 

macht, Siehe Punkt 13 der Hausordnung. 

 

O nur Säli (neben Haupteingang, für maximal 40 Personen)    50.00 Fr. 

O nur Sitzungszimmer (für maximal 12 Personen)     25.00 Fr. 

 

Die Benutzung des Sälis und des Sitzungszimmers ist exklusiv Küche, Abfallentsorgung und 

Einrichtung. 

Im Säli und Sitzungszimmer dürfen nur mitgebrachte Getränke konsumiert werden. 

 

 

 

Benutzung des Kirchgemeindehaus nach Abdankungen 
 
Es besteht die Möglichkeit nach einer Abdankung das Kirchgemeindehaus zu mieten, um 

gemeinsam dem Toten zu gedenken. Unser Personal wird Ihnen Kaffee sowie Tee 

servieren. Falls Sie Essen konsumieren möchten, sind sie für die Organisation selbst 

verantwortlich.  
 

 

Entschädigung Kirchgemeindehaus: (Barzahlung) 
 

 

 

Hauptsaalbenutzung mit Küche (inklusiv Kaffee, Tee und Service)  200.00 Fr. 

 
 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte das Sekretariat:  

Mirjam Schmitter, Telefonnummer 062 797 09 22  

Öffnungszeiten Sekretariat:  Dienstag- und Freitagmorgen  

von 8.00 Uhr bis 11.15 Uhr 

E-Mail:     info@kirche-safenwil.ch 

mailto:info@kirche-safenwil.ch


        Hausordnung für das Kirchgemeindehaus  
 

   Kirche, Kirchgemeindehaus und Areal sind eine Stätte zur Pflege und  

   Förderung des Gemeindelebens.  

   Damit sich alle darin wohlfühlen, sind folgende Punkte betreffend 

   Kirchgemeindehaus einzuhalten:  

 

1. Das Kirchgemeindehaus ist maximal für 100 Personen ausgerichtet. 

2. Im ganzen Haus gilt Rauchverbot. Ein Aschenbecher ist vor dem 

Eingang angebracht. 

3. Benutzen Sie nur den von Ihnen gemieteten Raum. 

4. Behandeln Sie Räume, Mobiliar, Einrichtungen und den 

Aussenbereich mit Sorgfalt. 

5. Provisorische Installationen und Dekorationen im oder um das KGH 

sind nur nach vorheriger Absprache mit der Hauswartin zulässig. 

6. Allfällige Jugendanlässe (bis 18 Jahre) sind alkoholfrei zu führen.  

7. Einrichtungsgegenstände dürfen nur nach Absprache mit der 

Hauswartin ins Freie gestellt werden. 

8. Das KGH muss bis spätestens 23.00 Uhr verlassen werden. Nehmen 

Sie nach 22.00 Uhr Rücksicht auf die Nachtruhe der Nachbarn und 

vermeiden Sie laute Diskussionen und Musik.                                         

Veranstaltungen, die länger als 23.00 Uhr dauern, bedürfen einer 

Zustimmung der Kirchenpflege.  

9. Hinterlassen Sie die benutzen Räume besenrein. Das Geschirr und 

Besteck müssen abgewaschen und versorgt werden, sowie die 

Küche sauber gereinigt sein. Glasflaschen bitte selber entsorgen. 

10.Parkplätze stehen beim KGH und bei der Kirche zur Verfügung. 

11.Der Notausgang neben der Küche muss von innen und aussen frei 

bleiben. 

12.Die Schlüsselübergabe wird mit der Hauswartin vereinbart. 

13.Für allfällige Schäden bzw. grobe Verunreinigung haftet der 

Veranstalter / Mieter.  

Zudem verpflichtet sich der Veranstalter / Mieter bei Nichteinhaltung 

dieser Hausordnung für die notwendigen Arbeiten oder 

Präsenzzeiten der Hauswartin oder anderen Hilfspersonen 40.00 Fr. 

pro Stunde der reformierten Kirchgemeinde Safenwil zu bezahlen. 

  


